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[v . 1640] 12*4  A
AUSZUG AUS EINEM ZINSRODEL BEZUEGLICH DES FAHRS VON SINS

"An gelt 2 1/2 Ib . 1 ss

Gebent die so das Fahr Zue Sins Jnhabent undt disseren Zins lassent unsere
2 3

Gn. H. [Ammann bzw . Stabführer und Rat der Stadt Zug] dem Amman Zue Sins

erschiessen , dar für ist er schuldig das Getreidt 3 so unseren G. H. gehörig

zuesamblen 3 undt in der Pauren Costen lauth der Lechenbrieffen nacher Lucem

[das Gerichtsherr in Sins war ] zuelifferen.
4

Nota . Jn einem alten geschribnen Rödelin findt man Jm Thum [=Archiv zu Zug] 3

dass die [ luzemische ] grichtherrligkheit Rüsegg und Sins sambt bodenzins 3

Zehenden 3 Vogtstüren 3 Hüenem 3 tagwan 3 fahlen und anderem umb 2700 gl . ange-

schlagen 3 unseren Vordem säligen feylpoten worden . Darinn ist auch gmeldet 3

dass die Herren von Zug die 2 1/2 Ib . vogtstür geben vom Fahr.



Wytters ist gmeldet 3 dass der Thwing zuo Egtischwyl [=Aettenschwil]

und Jm dorff Auw halb zu Rüsegg gehörig sye.

Die Eydtsformen des weybels und Richtern [der Herrschaft Reussegg ] sind darimi

begriffen und das der Thwi ?igherr die Meyeyiding und Herpstding haben solle 3

und by 3 ss zuogepieten , auch soll er den gnossen ein Viertel Wyn geben " .

1 ) 1640 wurde die erste Brücke über die Reuss gebaut.
2 ) Dieses Amt übte damals Beat  II . Zurlauben aus.
3 ) Das Fahr zu Sins gehörte der Stadt Zug , vgl . SSRQ Zug II 748 Nr . 1361ff.
4 ) Die Nota könnte ev . von Beat II . Zurlauben stammen.

- Blatt 117 v  und 118 leerAH 69 , 117 - 118
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